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Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1010/J des 

Abgeordneten Mag. Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde, wie folgt: 

Frage 1: 

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurden insgesamt drei Mitarbeiter meines Kabinetts in 

eine höherwertige Verwendung (Arbeitsplatzbewertung Alls und höher) in der Zentralstelle 

bestellt. Zwei davon waren ab dem Zeitpunkt der Funktionsbetrauung nicht mehr im Kabi

nett tätig. 

Fragen 2 und 3: 

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurden keine Mitarbeiterinnen aus meinem Kabinett zu 

Sektionsleiterinnen bestellt. 
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Fragen 4 und 5: 

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurde eine Mitarbeiterin aus meinem Kabinett zur Ab

teilungsleiterin (Arbeitsplatzbewertung A1/4) bestellt. Unmittelbar vor ihrer Verwendung in 

meinem Kabinett war diese Mitarbeiterin bereits in der Sektion als Referentin tätig, in der 

sie jetzt eine Abteilung leitet. 

Fragen 6 bis 9: 

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 sind keine Mitarbeiterinnen aus meinem Kabinett in 

staatsnahe Unternehmen, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen bzw. zu ausge

gliederten Rechtsträgern im Wirkungsbereich meines Ministeriums gewechselt. 
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